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[...]

Ontopic: Die Voraussetzungen für die Missio Canonica sind:

1. und 2. Staatsexamen
Taufe, Erstkommunion und Firmung
aktive Teilnahme am kirchlichen Leben (üblicherweise bescheinigt durch ein
pfarramtliches Zeugnis)
persönliche Lebensführung in Übereinstimmung mit kirchlichen Grundsätzen (das wird je
nach Bistum unterschiedlich restriktiv gehandhabt)

Wenn deine Kollegin also getauft ist (es gibt keine evangelische Taufe, entweder man ist
getauft oder nicht), danach zur katholischen Kirche gewechselt und gefirmt worden ist, spricht
nichts dagegen, dass sie katholischen Religionsunterricht erteilt. Wenn sie immer noch
evangelisch ist (Punkt 3 und 4 beziehen sich auf katholische Gemeinden und Grundsätze), wird
sie keine Missio Canonica erhalten, das ist in keinem Bistum zulässig.
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